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Neue Chance für die Pendlerpauschale?
Presseinformation
Der bayerische Finanzminister und CSU-Vorsitzende Erwin Huber hat die Debatte um eine Wiedereinführung der alten Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer erneut angestoßen. Wie ist der Stand und was sollten Pendler jetzt tun? Der NVL Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. informiert über Hintergründe.


Seit 2007 gilt das Werkstorprinzip. Fahrtkosten zur Arbeit gelten nicht mehr als Werbungskosten. Ausnahmsweise können Fernpendler als „Härteregelung“ ihre Fahrten weiterhin absetzen, jedoch erst ab dem 21. Kilometer. Die Regelung wurde trotz warnender Stimmen fast aller Sachverständigen zum Gesetzgebungsverfahren beschlossen. Und selbst Finanzpolitiker der Regierungskoalition gingen auf Distanz zum Kurs des Finanzministers und gaben bereits zum Bundestagsbeschluss gesondert zu Protokoll, dass sie verfassungsrechtliche Zweifel haben und eine andere Lösung zur Einsparung der kalkulierten jährlich 2,5 Milliarden Euro als sozial gerechter gehalten hätten. 

Vermutlich hat jedoch keiner der beteiligten Politiker damit gerechnet, dass der Rechtsstreit die Regierung noch in der laufenden Legislaturperiode einholt und die Kalkulation des Finanzministers in Frage stellt. Spätestens seit den Entscheidungen des Bundesfinanzhofes vom Herbst 2007 und Januar 2008 wird deutlich, auf welch tönernen Füßen die Gesetzesänderung steht. 

Fahrten zur Arbeit sind Werbungskosten – so lautet die ausführlich begründete Entscheidung des Bundesfinanzhofes. Es geht also nicht um die Frage der Ungleichbehandlung der Pendler mit bis zu 20 Kilometern Fahrtweg gegenüber denen mit größeren Entfernungen. Deshalb beseitigt auch eine vollständige Streichung der Pendlerpauschale das verfassungsrechtliche Problem nicht. Vielmehr muss beruflicher Aufwand bei der Ermittlung des Einkommens ausreichend berücksichtigt werden, bevor dieses besteuert wird. Und diejenigen, die immer wieder argumentieren, dass damit weite Fahrtwege subventioniert werden, müssen mit etwas Arithmetik auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Denn wenn jemand 20 Kilometer zur Arbeit fahren muss und dafür beispielsweise schon mit einem Kleinwagen bereits allein für die Kraftstoffkosten rund 70 Euro im Monat bezahlt, bekam er bei mittlerem Einkommen selbst nach der früheren Pendlerpauschale weniger als die Hälfte dieser Kosten erstattet - ungeachtet der übrigen PKW-Kosten. Es geht deshalb letztlich darum, ob der Pendler seine Fahrtaufwendungen aus versteuertem Einkommen bezahlen muss oder ob ihm die Einkommensteuer für diese Kosten zumindest zum Teil erlassen wird. 


Ob die Politiker wegen dieser Erkenntnis oder aufgrund der Ergebnisse der letzten Wahlen auf Landes- und Kommunalebene zurückrudern, mag dahingestellt bleiben – möglicherweise spielt beides eine Rolle. Letztlich zählt aber das Ergebnis. Deshalb sollte die Politik schnellstens den Mut haben, nicht weiter das Festhalten am bestehenden Gesetz als Verlässlichkeit zu verkaufen, ohne inhaltliche Lösungen anzubieten. Kein Bürger hat Verständnis, wenn sich die Koalitionsspitzen zum vierten oder fünften Mal mit dem Gesetz befassen und am Ende alles beim Alten bleibt, bis – wieder einmal - eine Änderung erst vom Bundesverfassungsgericht angeordnet wird. Deshalb sollten die Bundesregierung und das Parlament selbstbewusst und eigenständig eine Korrektur vornehmen. Bis dahin sollten Pendler weiterhin gegen ihre Steuerbescheide Einspruch einlegen und mit einem Aussetzungsantrag bereits die Steuern auf die ersten 20 Kilometer Fahrtweg einfordern, auch wenn ein Risiko verbleibt, dass im Fall einer negativen Entscheidung aus Karlsruhe das Geld mit Zinsen zurück zu zahlen ist. Der persönliche Einsatz unterstützt den Protest der Steuerzahler. 
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